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Immobilienverwaltungsamt 

Reg.-Nr.: ______ 

 
 
Fragebogen zur Beantragung von Fördermitteln bei Bestellung eines Erbbaurechtes eines 
städtischen, unbebauten Wohnbaugrundstück innerhalb von Bebauungsgebieten 
 
Dieser Fragebogen dient als Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln entsprechend den 
Richtlinien für die Herabsetzung des Erbbauzins zur Schaffung neuen Wohnraums für Familien 
und Einwohner*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 01.03.2021. 
 
1. Persönliche Angaben 
 

 Herr □    Frau □ Herr □    Frau □ 

Name 
 

  

Vorname 
 

  

Wohnanschrift 
 

 

Geburtsdatum 
 

  

Familienstand 
 

  

ausgeübte Tätigkeit/ 
ausgeübter Beruf 

  

¯ zu versteuernde 
Jahreseinkommen (des 
zweiten und dritten Jahres vor 
Antragseingang) 

  

Telefon-Nummer 
E-Mail-Adresse 

  

Pflegestufe 
 

    Ja □                Nein □     Ja □                Nein □ 

Behinderung 
 

Ja □ ; GdB: ……….    Nein □ Ja □ ; GdB: ……….    Nein □ 

Anzahl Kinder (zum Haushalt 
gehörende Kinder) 

 

 1. Kind 2. Kind 3. Kind 

Name 
 

   

Vorname 
 

   

Wohnanschrift, wenn 
abweichend von oben 

 

Geburtsdatum 
 

   

Pflegestufe 
 

   Ja □      Nein □    Ja □      Nein □    Ja □      Nein □ 

Behinderung 
 

Ja □ ; GdB: ……….    
Nein □ 

Ja □ ; GdB: ……….    
Nein □ 

Ja □ ; GdB: ……….    
Nein □ 
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2. Der Antragssteller verpflichtet sich nach Reservierung eines Grundstückes folgende Unterlagen 

von allen mitziehenden bzw. betroffenen Personen vorzulegen: 

- je einer Meldebescheinigung bzw. Haushaltsbescheinigung oder Nachweis der 

dauerhaften Erwerbstätigkeit * 

- Geburtsurkunden (des/r Kindes/r), Kindergeldbescheinigung, 

Personensorgeberechtigung * 

- Pflegestufenbescheinigung * 

- Schwerbehindertenausweis * 

- Einkommenssteuerbescheide des Finanzamtes (des zweiten und dritten Jahres vor 

Antragseingang) * 

Die Nachweise sind bis zur Laufzeit der Förderung auf Verlangen der Stadt erneut vorzulegen. 

 

3. Der Antragssteller ist damit einverstanden, dass die erhobenen Daten zu statistischen 

Zwecken in anonymer Form verwendet werden dürfen. 

 

4. Der Antragssteller versichert den Wahrheitsgehalt der gemachten Angaben. 

 

Bei unrichtigen Angaben ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald berechtigt, die 

Erbbauzinsdifferenz zwischen dem Erbbauzins von 2 % des Verkehrswertes und dem 

geminderten Erbbauzins (Förderung) zurückzufordern. Darüber hinaus ist die Universitäts- und 

Hansestadt Greifswald berechtigt, Strafantrag wegen aller in Betracht kommenden 

Straftatbestände zu stellen. 

 

 

Ort/Datum ___________________________       Unterschrift/en ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ zutreffendes bitte ankreuzen 

* Unterlagen, falls zutreffend, als Nachweis beifügen 


